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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

R - In 

zu Punkt … der 1048. Sitzung des Bundesrates am 18. Oktober 2024 

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs 
und der Strafprozessordnung - Bedrohung von Zeuginnen und 
Zeugen und Gerichtspersonen 

- Antrag des Landes Berlin - 

A. 

1. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten 

empfiehlt dem Bundesrat,  

den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes nach 
Maßgabe folgender Änderung beim Deutschen Bundestag einzubringen: 

Zu Artikel 2 Nummer 1a – neu – (§ 100b Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe h  

                 StPO), 

    Nummer 3 – neu – (§ 110a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 – neu –  

                 StPO) 

Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer einzufügen: 

‚1a In § 100b Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe h wird die Angabe “239b,“ 

durch die Wörter „239b und Nötigung unter den in § 240 Absatz 4 

Satz 2 Nummer 3 genannten Voraussetzungen,“ ersetzt.‘ 

b) Folgende Nummer ist anzufügen: 

,3. § 110a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 werden die Wörter „gewohnheitsmäßig oder“ durch 
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das Wort „gewohnheitsmäßig,“ ersetzt. 

b) In Nummer 4 wird das Wort „organisiert“ durch die Wörter „orga-

nisiert oder“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer wird angefügt: 

„5. im Fall der Nötigung unter den in § 240 Absatz 4 Satz 2 Num-

mer 3 genannten Voraussetzungen“‘ 

Folgeänderungen: 

a) Das Vorblatt ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Abschnitt A Absatz 4 sind die Wörter „§§ 100a Absatz 2 und 100g 

Absatz 2“ durch die Wörter „§ 100a Absatz 2, § 100b Absatz 2, § 100g 

Absatz 2 und § 110a“ zu ersetzen. 

bb) In Abschnitt B sind die Wörter „§§ 100a Absatz 2 und 100g Absatz 2“ 

durch die Wörter „§ 100a Absatz 2, § 100b Absatz 2, § 100g Absatz 2 

und § 110a“ zu ersetzen. 

b) Die Begründung ist wie folgt zu ändern: 

aa) In der Allgemeinen Begründung Abschnitt II sind die Wörter „§§ 100a 

Absatz 2 und 100g Absatz 2“ durch die Wörter „§ 100a Absatz 2, 

§ 100b Absatz 2, § 100g Absatz 2 und § 110a“ zu ersetzen. 

bb) In der Einzelbegründung zu Artikel 2 sind die Wörter „§§ 100a Ab-

satz 2 und 100g Absatz 2“ durch die Wörter „§ 100a Absatz 2, § 100b 

Absatz 2, § 100g Absatz 2 und § 110a“ zu ersetzen. 

Begründung (nur gegenüber dem Plenum) 

Die Strafrechtspflege ist ein unverzichtbares Element des Rechtsstaates. 
Gerade die Organisierte Kriminalität versucht die Verfahrensbeteiligten 
oder Beweispersonen im Strafverfahren zu nötigen. Um diese Straftaten 
bekämpfen zu können, benötigen die Strafverfolgungsbehörden neben der 
bereits vorgesehenen Telekommunikationsüberwachung und retrograden 
Verkehrsdatenerhebung auch die Befugnisse zur sog. Onlinedurchsuchung 
(§ 100b Absatz 2 StPO) sowie zum Einsatz des Verdeckten Ermittlers 
(§ 110a StPO) in diesen Fällen. Denn die Organisierte Kriminalität ver-
sucht diese Taten mitunter auch mit großem Aufwand zu verschleiern. 
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B. 

2. Der federführende Rechtsausschuss 

empfiehlt dem Bundesrat,  

den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim  

Deutschen Bundestag einzubringen. 

 


